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1. ALLGEMEINES  
Die Gemeinde Wettringen mit ca. 994 Einwohnern befindet sich im Ansbach, im 
Regierungsbezirk Mittelfranken des Freistaates Bayern an der Landesgrenze nach Baden-
Württemberg.  
 

Zur Gemeinde Wettringen gehören die Ortsteile Gailnau, Grüb, Reichenbach, See- und 
Taubermühle sowie Wettringen. Die Gemeinde ist seit 1978 der Verwaltungsgemeinschaft 
Schillingsfürst angeschlossen. 
 

Wettringen selbst hat keine Zentrumsfunktionen nach den Vorgaben des Landesent-
wicklungsprogramms und der Regionalplanung. Die Gemeinde befindet sich an der St 2419 
(ehemals B 25). Diese ist Zubringer zur Autobahn A 7 (Anschlussstelle Wörnitz). Anschluss 
an die Autobahn A 6 besteht über die Auffahrten Schnelldorf und Feuchtwangen-Nord. 

 
Abbildung 1: Lage im Landkreis Ansbach 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 12.09.2017 mit Ergänzung vom 23.01.2018 
beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 6 "Hofäcker" aufzustellen, um Flächen für die 
Innenentwicklung nutzbar zu machen. Diese Änderung wird im Beschleunigten Verfahren 
nach § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB durchgeführt. 
 

Die Planungsgrundlage bildet das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634). 
 

2. Beschleunigtes Verfahren nach § 13a 
Die Änderung des Bebauungsplanes dient der Nachverdichtung für Flächen im Innenbereich 
(Bebauungsplan der Innenentwicklung). Die zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 
BauNVO der geänderten Grundstücke beträgt weniger als 20.000m². Durch die Änderung 
des Bebauungsplanes wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Anhaltspunkte für eine 
Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter 
bestehen nicht. Somit ist das beschleunigte Verfahren nach § 13a Abs. 1 Nr. 1 für die 
beabsichtigte Änderung des Bebauungsplanes möglich.  
 

Im beschleunigten Verfahren wird der betroffenen Öffentlichkeit sowie den berührten 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme 
gemäß § 13 Abs. 2 BauGB gegeben. 
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Im beschleunigten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, vom 
Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 BauGB, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind sowie von der zusammenfassenden 
Erklärung nach Abs. 5 Satz 3 und §10 Abs. 4, abgesehen; § 4c BauGB wird nicht 
angewandt. 
 

Der Bebauungsplan Nr. 6 "Hofäcker" weicht von den Darstellungen im rechtskräftigen 
Flächennutzungsplan ab. Da die geordnete städtebauliche Entwicklung des 
Gemeindegebietes durch die Änderung nicht beeinträchtigt wird, kann nach § 13a Abs. 2 Nr. 
3 BauGB der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren trotzdem aufgestellt werden. Der 
Flächennutzungsplan der Gemeinde Wettringen wird im Wege der Berichtigung angepasst 
(s.u.).  
 

Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, da die Eingriffe bereits vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren (§ 13a Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 1a Abs. 3 Satz 6 
BauGB) 
 

Zur Prüfung artenschutzrechtlicher Belange wurde eine spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfung (saP) für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes durchgeführt. 
 

3. Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Beschreibung des Gebietes 
Das Wohnbaugebiet Nr. 6 "Hofäcker" liegt im südlichen Bereich von Wettringen. Bei dem 
Plangebiet handelt es sich um eine gegenwärtig intensiv landwirtschaftlich als Grünland 
genutzte Fläche. Das Gebiet ist vollständig umgeben von Bebauung, vorwiegend 
Wohnbebauung. Die Fläche ist im Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft 
gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 9a) BauGB dargestellt. 
 

Der Geltungsbereich wird wie folgt abgegrenzt: 
− im Westen durch den Fußweg mit der Fl.Nr. 16/1 sowie das Grundstück mit der Fl.Nr. 

1400 der Gemarkung Wettringen 
− im Süden durch die Grundstücke mit den Fl.Nrn. 409, 1418/2, 1418/4, 1418/5 und 

1418/13 sowie den Gehweg entlang der Grüber Straße mit der Fl.Nr. 1418/11 der 
Gemarkung Wettringen 

− im Norden durch die Grundstücke mit den Fl.Nrn. 5, 7, 9,10, 12 und 14 der 
Gemarkung Wettringen 

− im Osten durch  die Grundstücke mit den Fl.Nrn. 1416, 1416/2, 1416/ 3 und 1416/4 
der Gemarkung Wettringen 

 

Der Geltungsbereich beinhaltet die Grundstücke mit den Fl.Nrn. 1410, 1413, 1414, 
1415,1418/7, 1418/8 und 1418/9 der Gemarkung Wettringen 
 

4. Vorbereitende und übergeordnete Planungen 
Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielsetzungen der Raumordnung und 
der Landesplanung anzupassen. Unter dem Begriff Raumordnung wird hierbei die 
zusammenfassende und übergeordnete Planung verstanden. 
 

4.1 Bundes-, Landes- und Regionalplanung 
Gesetzliche Grundlage ist das Raumordnungsgesetz des Bundes (ROG). 
Die im ROG allgemein gehaltenen Grundsätze, welche die Länder durch eigene Grundsätze 
ergänzen können, werden in den Landesplanungsgesetzen der Bundesländer verwirklicht 
und dazu die räumlichen und sachlich erforderlichen Ziele vorgegeben. In Bayern gilt hier 
das Landesentwicklungsprogramm vom 22. August 2013.   
Die räumlich und sachlich begrenzten Teilprogramme und Teilpläne für einzelne Regionen  
werden in Bayern in Form von Regionalplänen erstellt.  
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Abbildung 2: Auszug aus dem LEP 2013 

Die Strukturkarte des Landesentwicklungsprogramms 2013 (Anhang 2) weist die Gemeinde 
Wettringen als Allgemeiner Ländlicher Raum aus. Mittelzentren sind mit Rothenburg o.d.T. 
und Feuchtwangen zwei im näheren Raum und als Oberzentrum Ansbach vorzufinden. 
 

Die Regionalplanung dient als Leitlinie für die 1. Stufe der örtlichen Bauleitplanung der 
Gemeinden, nämlich der Flächennutzungspläne. 
 

Wettringen selbst hat keine Zentrumsfunktionen nach den Vorgaben des 
Landesentwicklungsprogramms 2013 und der Regionalplanung. Kleinzentren befinden sich 
in näherer Umgebung in Schillingsfürst und Schnelldorf.  
 

Der Landkreis Ansbach wird bei der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms 
dem Raum mit besonderem Handlungsbedarf zugeordnet. Entscheidend für die Einstufung 
ist ein Strukturindikator aus den Kriterien Bevölkerungsprognose, Arbeitslosenquote, 
Beschäftigtendichte, verfügbares Einkommen der privaten Haushalte und 
Wanderungssaldo. Landkreise, die weniger als 90% des bayerischen Durchschnitts erzielen, 
werden dem Raum mit besonderem Handlungsbedarf zugeordnet. 
 

Folgende Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) aus dem 
Jahr 2013 sowie aus dem Regionalplan der Region 8 Westmittelfranken (RP) sind für die 
Planung einschlägig: 
 

• LEP 1.1.1  Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen  
o (Z)  In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen 

zu schaffen oder zu erhalten.  
o (G)  Hierfür sollen insbesondere die Grundlagen für eine bedarfsgerechte 

Bereitstellung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Wohnraum sowie 
Einrichtungen der Daseinsvorsorge und zur Versorgung mit Gütern 
geschaffen oder erhalten werden. 

• LEP 1.1.3  Ressourcen schonen  
o (G)  Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert werden. 

Unvermeidbare Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen. 
• LEP 2.2.5  Entwicklung und Ordnung des ländlichen Raums  

o (G)  Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass  
� er seine Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum 

nachhaltig sichern und weiter entwickeln kann,  
� seine Bewohner mit allen zentralörtlichen Einrichtungen in zumutbarer 

Erreichbarkeit versorgt sind,  
� er seine eigenständige Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur bewahren 

kann und  
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� er seine landschaftliche Vielfalt sichern kann. 
• 3.1  Flächensparen  

o (G)  Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen 
Siedlungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des 
demographischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet werden.  

o (G)  Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter 
Berücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 

• LEP 3.2  Innenentwicklung vor Außenentwicklung  
o (Z)  In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der 

Innenentwicklung möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, 
wenn Potenziale der Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen. 

• LEP 3.3  Vermeidung von Zersiedelung  
o (G)  Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere 

bandartige Siedlungsstruktur sollen vermieden werden.  
o (Z)  Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete 

Siedlungseinheiten auszuweisen. 
 

• RP II 1. Siedlungsstruktur  
o RP 1.1 In allen Gemeinden Westmittelfrankens soll sich die Siedlungstätigkeit 

in der Regel im Rahmen einer organischen Entwicklung vollziehen. 
o RP 1.4 Bei der Siedlungstätigkeit soll insbesondere in den landschaftlichen 

Vorbehaltsgebieten und in den geplanten Naturparken auf das 
Landschaftsbild und die Belastbarkeit des Naturhaushalts Rücksicht 
genommen werden. Vor allem sollen ein hoher Flächenverbrauch und eine 
Zersiedelung der Landschaft vermieden werden. 

 

• RP II 2. Wohnungswesen  
o RP 2.3 Es soll darauf hingewirkt werden, dass der Wohnungsbestand in den  

Siedlungskernen, insbesondere der zentralen Orte, in seinem Umfang  
möglichst erhalten wird. 

 

4.2 Flächennutzungsplan,  Landschaftsplan 
Die Gemeinde Wettringen verfügt über einen rechtskräftigen Flächennutzungsplan 2000 und 
einen Landschaftsplan aus dem Jahr 1999.  
 

Die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Wettringen umfasst den 
Bereich der 2. Änderung des  Bebauungsplanes Nr. 1 „Gewerbegebiet Wettringen“, da der 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1  „Gewerbegebiet Wettringen“ erweitert wurde.  
Der Feststellungsbeschluss erfolgte hierzu am 20.06.2007.  
 

Die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Wettringen wurde im 
Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes "Windenergieanlagen 
Wettringen" durchgeführt. Die Änderung wurde am 24.07.2017 mit der Bekanntmachung der 
Genehmigung rechtskräftig. 
 

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde ist die jetzt überplante 
Siedlungsfläche als landwirtschaftliche Fläche dargestellt, so dass eine Änderung des 
Flächennutzungsplanes erforderlich ist. Da die geordnete städtebauliche Entwicklung des 
Gemeindegebietes durch die Änderung nicht beeinträchtigt wird, kann nach § 13a Abs. 2 Nr. 
3 BauGB der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren trotzdem aufgestellt werden. Der 
Flächennutzungsplan der Gemeinde Wettringen wird im Wege der Berichtigung angepasst. 
 

Die Gemeinde Wettringen verfügt über keinen Landschaftsplan. 
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5. Planungsanlass, Ziele und Zwecke der Planung, rechtliche  
Grundlagen 
5.1 Planungsanlass 
Die Gemeinde Wettringen hat eine verstärkte Nachfrage nach Wohnbauflächen in den 
Ortsteilen Wettringen und Gailnau. Da keine unbebauten Bauplätze in ausgewiesenen 
Wohnbaugebieten in der Gemeinde vorhanden sind, wurden in den letzten Jahren mehrere 
Häuser in Einzelbaugenehmigung im Innenbereich der Ortsteile errichtet. Die Gemeinde 
möchte daher mit einem gemeindlichen Wohnbaugebiet die Nachfrage an Baugrundstücke 
decken. Das geplante Baugebiet befindet sich als Außenbereich im Innenbereich und wurde 
bisher landwirtschaftlich genutzt. 
 

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine Nachverdichtung im Innenbereich. Es sollen 
insgesamt 17 Wohnhäuser entstehen. Die Baugrundstücke weisen Größen zwischen 680m² 
und 1.064m² auf. Hier wird der Tatsache Rechnung getragen, dass in ländlichen Regionen 
auch größere Bauplätze nachgefragt werden. 
 

Umfang des Bebauungsplanes  
I. Ausweisung  der Grundstücke mit den Flurnummern 1410, 1413, 1414, 1415,1418/7, 

1418/8 und 1418/9 der Gemarkung Wettringen gemäß § 4 BauNVO als "Allgemeines 
Wohngebiet"  
 

II. Die Flächengröße des Geltungsbereiches umfasst insgesamt 15.525,26m². 
 

 
Einwohnerentwicklung, Quelle: Bayer. Statistisches Landesamt 

 

5.2 Planungsziele 
Der Bebauungsplan hat den Zweck, für seinen Geltungsbereich die rechtsverbindlichen 
Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung zu schaffen (§ 8, Abs. 1 BauGB), um auf 
dieser Grundlage insbesondere 
- die Aufteilung der Baugrundstücke 
- die Überbauung der Grundstücke 
- die Durchführung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
- die Erschließung sowie 
- die Gestaltung der baulichen Anlagen zu regeln. 

Der Bebauungsplan besteht aus dem zeichnerischen Teil (Planteil) und dem Textteil. 
Weiterhin ist gemäß § 9 Abs. 8 BauGB eine Begründung beizufügen, in der die Ziele, 
Zwecke und die wesentlichen Auswirkungen des Bebauungsplanes darzulegen sind.  
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Der Bebauungsplan ist aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.  
 

5.3 Vorrang von Maßnahmen der Innenentwicklung 
In § 1 Abs. 5 BauGB wird hingewiesen, dass die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch 
Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen soll. § 1a Abs. 2 BauGB ergänzt, dass zur 
Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die 
Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung 
von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen 
sind. Landwirtschaftlich genutzte Flächen sollen nur in notwendigem Umfang umgenutzt 
werden. Diese Umnutzung ist unter Beachtung der Möglichkeiten der Innenentwicklung, zu 
denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere 
Nachverdichtungen zählen können, entsprechend zu begründen.  
 

Im Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013 ist die Innenentwicklung vor der 
Außenentwicklung als Ziel (LEP 3.2) genannt. "Grund und Boden sind ein nicht 
vermehrbares Gut und haben auch eine wichtige Funktion für den Naturhaushalt. Einer 
Neuversiegelung von Flächen kann z.B. durch dem Vorrang der Innenentwicklung vor der 
Außenentwicklung entgegengewirkt werden. Flächensparende Siedlungs- und 
Erschließungsformen bedürfen einer unterschiedlichen Umsetzung in Abhängigkeit von den 
ortsspezifischen Gegebenheiten, wie u.a. den vorhandenen Siedlungsstrukturen, dem 
Ortsbild oder der Topographie. Die vorrangige Innenentwicklung ist für eine kompakte 
Siedlungsentwicklung sowie für die Funktionsfähigkeit der bestehenden technischen 
Versorgungsinfrastrukturen wesentlich, da vorhandene Infrastruktur- und Leitungsnetze nicht 
proportional zu einem sinkenden Bedarf zurückgebaut werden können. Eine auf die 
Außenentwicklung orientierte Siedlungsentwicklung führt zu erhöhten Kosten und 
Unterauslastung bestehender Infrastrukturen.   
  
Um die Innenentwicklung zu stärken, müssen vorhandene und für eine bauliche Nutzung 
geeignete Flächenpotenziale in den Siedlungsgebieten, z.B. Baulandreserven, Brachflächen 
und leerstehende Bausubstanz sowie Möglichkeiten zur Nachverdichtung vorrangig genutzt 
werden. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund des demographischen Wandels von 
zentraler Bedeutung für funktionsfähige und attraktive Innenstädte und Ortskerne, die als 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Mittelpunkte erhalten, weiterentwickelt und gestärkt 
werden müssen. Die städtebauliche und dörfliche Erneuerung trägt wesentlich zur 
Erreichung dieser Ziele bei. 
 

Ein geeignetes Instrument zur systematischen Erfassung und zum Nachweis vorhandener 
und verfügbarer Flächenpotenziale und zum Abgleich mit den ermittelten Bedarfen ist z.B. 
ein kommunales Flächenmanagement. In diesem werden die Entwicklungspotenziale 
vollständig erfasst, kontinuierlich aktualisiert und laufend in notwendige Planungsverfahren 
eingespeist. Potenziale der Innenentwicklung stehen nicht zur Verfügung, wenn wegen 
gegenläufiger Eigentümerinteressen eine gemeindlich geplante bauliche Nutzung faktisch 
nicht der Innenentwicklung zugeführt werden kann". 
 

Die vorliegende Planung entspricht den Vorgaben zur Innenentwicklung der Ortschaft. 
 

5.4 Rechtliche Grundlagen 
Die rechtliche Grundlage für den Bebauungsplan bilden: 
- das Baugesetzbuch (BauGB) neugefasst durch Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I 

S. 3634) 
 

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke - Baunutzungsverordnung     
   (BauNVO)    in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 BGBl. I 

 S. 133, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Mai 
2017 (BGBl. I S. 1057), 
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- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des     
  Planinhaltes (Planzeichenverordnung PlanzV 90) 
 vom 18.12.1990 BGBl. 1991 I S. 58, zuletzt geändert durch  § 2 des 

Gesetzes vom 12. Juli 2017  (GVBl. S. 375), 
 

- Bayerischen Bauordnung  in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007, zuletzt 
geändert durch § 3 G zur Änderung des BaukammernG, des G über 
das öffentliche Versorgungswesen und der Bayerischen Bauordnung 
vom 24. 7. 2015 (GVBl. S. 296) 

 

5.5 Art der baulichen Nutzung 
WA Im Bebauungsplan wird die Art der Nutzung im mit "WA" bezeichneten Planbereich 
 gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO festgesetzt als "Allgemeines Wohngebiet"  i.S.d. 
 § 4 BauNVO. Zulässig sind alle in einem Allgemeinen Wohngebiet zulässigen 
 Nutzungen nach § 4 Abs. 2 BauNVO. Ausnahmsweise zulässige Nutzungen nach  
 § 4 Abs. 3 BauNVO sind ausgeschlossen. 
 

Die allgemeine Zweckbestimmung der Baugebiete ist im Wesentlichen durch die allgemein 
zulässigen Nutzungen geprägt. Die lediglich ausnahmsweise zulässigen Nutzungen in einem 
Baugebiet können daher ausgeschlossen werden ohne dass es einer besonderen 
Rechtfertigung bedarf (vgl. Fickert/Fieseler, Baunutzungsverordnung). Ein Rechtsanspruch 
auf Zulassung einer Ausnahme besteht im Allgemeinen nicht. Im Gegenteil, die Zulassung 
einer Ausnahme ist an das Vorliegen von Ausnahmegründen gebunden. Für den Umfang 
einer Ausnahme ist die Zweckbestimmung des Gebietes maßgebend, das heißt, dass die 
ausnahmsweise zuzulassenden Anlagen sich nach ihrer Funktion und Umfang dem 
Charakter des Gebietes unterzuordnen haben. Die Erteilung einer Ausnahme darf nicht dazu 
dienen, den Bebauungsplan in seinen Grundzügen zu verändern und die eigentlichen 
planerischen Festsetzungen in ihr Gegenteil zu verkehren.  
 

5.6 Maß der baulichen Nutzung 
Das Maß der baulichen Nutzung beträgt als Obergrenze: 
0,4 GRZ Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO) 
0,8 GFZ Geschossflächenzahl (§ 20 BauNVO) 
II/D Die Anzahl der maximal zulässigen Vollgeschosse beträgt: Erd- und Dachgeschoß 
 (EG + DG) als Vollgeschoß (Höchstgrenze) oder bei flachgeneigten Dächern bis 25° 
 Dachneigung: Erd- und Obergeschoss (EG + OG) als Vollgeschoss (Höchstgrenze) 
 Als maximale Firsthöhe sind 9,00m über der Bordsteinkante der Erschließungsstraße 
 einzuhalten.  
 

5.7 Flächenbilanz 
Geltungsbereich Bebauungsplan 15.525 m² 
Davon überbaubare Flächen 9.477 m² 
Davon Straßenverkehrsflächen 1.857 m²  
Davon Fußwege 113 m² 
Davon öffentliche Grünfläche 145 m² 
Davon private Grünflächen 2.024 m² 
 

6. Erschließung, Technische Infrastruktur 
Die Erschließung erfolgt über die Erweiterung der vorhandenen Infrastruktur.  
 

6.1 Straßen 
Die verkehrliche Erschließung der Grundstücke erfolgt über die angrenzende Grüber Straße. 
Die innere Erschließung ist als Schleife vorgesehen. Die Straßenbreite beträgt 5,50m bzw. 
im nördlichen Bereich 4,75m. 
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6.2 Strom 

Die Stromversorgung erfolgt über das Energienetz der Main-Donau-Netzgesellschaft mbH 
(MDN). Die Versorgung ist, ausgehend vom bestehenden Versorgungsnetz, sichergestellt.  
Zwischen den geplanten Baumstandorten und Versorgungsleitungen, ist nach dem 
Regelwerk, Arbeitsblatt GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer 
Versorgungsleitungen“ ein Abstand von 2,50m einzuhalten. 
 

6.3 Fernmeldeanlagen 
Das Fernmeldenetz ist zu erweitern. Die Versorgung ist, ausgehend vom bestehenden 
Versorgungsnetz, sichergestellt. 
 

6.4 Trinkwasserversorgung 
Die Trinkwasserversorgung des Baugebietes erfolgt durch die Erweiterung des  
vorhandenen Leitungsnetzes. Bei Sammlung und Nutzung von Niederschlagswasser für 
Brauchwasserzwecke ist der § 17 der Trinkwasserverordnung strikt einzuhalten (Eine direkte 
Verbindung von Trinkwasseranlagen mit Brauchwasseranlagen, die keine überwachte 
Trinkwasserqualität führen, ist nach Trinkwasserverordnung (§17 Abs. 2 TrinkwV2001) und 
nach DIN 1988-4, DIN 1989-1 sowie EN 1717 nicht zulässig, siehe auch DVGW-Merkblatt 
W555). Weiter sind Trinkwasser- bzw. Brauchwasserleitung unterschiedlich zu 
kennzeichnen. Die Brauchwasserleitung ist mit der Aufschrift „Kein Trinkwasser" zu 
versehen. Alte Entnahmestellen für Brauchwasser sind nach DlN 1988 Teil 2 mit 
Hinweisschildern „Kein Trinkwasser" oder entsprechendem Piktogramm nach DIN 4844 zu 
versehen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Regenwasseranlagen sind nach § 
13 Trinkwasserverordnung TrinkwV der Kreisverwaltungsbehörde, Abteilung Gesundheit, 
anzuzeigen und für die Nutzung die Teilbefreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 
bei der Gemeinde zu beantragen. 
 

6.5 Löschwasserbereitstellung 
Die Löschwasserversorgung erfolgt über das Trinkwassernetz und wird im Rahmen der 
Gesamterschließung sichergestellt. Hinsichtlich der Löschwasserversorgung aus dem 
Hydrantennetz ist das Arbeitsblatt W 405 der DVGW zu berücksichtigen. 
 

6.6 Abwasserbeseitigung 
Im Zuge der Erschließung werden die notwendigen Abwasserkanäle im  Trennsystem 
verlegt. Das Schmutzwasser aus dem Baugebiet wird zur Kläranlage Wettringen geleitet und 
dort gereinigt.  
 

Das Oberflächenwasser wird in einer öffentlichen Rückhaltung gesammelt, zurückgehalten 
und gedrosselt abgeleitet. Es ist vorgesehen, diese unterirdisch in der öffentlichen 
Grünfläche im Bereich des Fußweges zur Grüber Straße auszuführen. Die Bemessung und 
Ausgestaltung erfolgt im Rahmen der Erschließungsplanung. 
 

Zur Erhaltung der Sickerfähigkeit und zur Begrenzung der Bodenversiegelung sind Flächen 
wie Fußwege, Stellplätze und Zufahrten, welche nicht ständig von Fahrzeugverkehr 
beansprucht werden, mit wasserdurchlässigen Belägen wie z.B. Rasengittersteine, Pflaster 
mit Rasen-/Splittfugen oder wassergebundene Decken zu versehen, um eine Versickerung 
des Niederschlagwassers zu ermöglichen.  
 

7. Denkmalpflege 
Archäologische Denkmäler sind im Bereich des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
nicht bekannt. 
 

Archäologische Denkmäler, die während der Erdarbeiten zum Vorschein kommen, 
unterliegen der Meldepflicht nach Art. 8 DSchG. Bei Auffinden von Bodendenkmälern ( u. n. 
auffällige Bodenverfärbungen, Holzreste, Mauern, Metall- und Kunstgegenstände etc.) ist 
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gemäß Art. 8 Abs. 1 und 2 des BayDSchG unverzüglich die Untere Denkmalschutzbehörde 
im Landratsamt Ansbach, Crailsheim-Str. 1, 91522 Ansbach, Tel.: 0981/468-4100 bzw. die 
zuständige Zweigstelle des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, Burg 4, 90403 
Nürnberg, Tel.: 09.11/235 85-0 zu verständigen. Der Bauträger und alle an der 
Baumaßnahme beteiligten Personen sind hiervon vor Beginn der Baumaßnahme zu 
unterrichten. 

 
Abbildung 3: Auszug aus BayernAltlas "Bodendenkmäler" 

Art. 8 Abs. 1 DSchG: Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, diese unverzüglich der 
Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur 
Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der 
Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeigen 
eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem 
Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an 
den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 
 

Art. 8 Abs. 2 DSchG: Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf 
von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere 
Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten 
gestattet. 
 

Nördlich des Baugebietes befindet sich das kartierte Bodendenkmal D-5-6726-0031 
"Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der Evang.-Luth. Pfarrkirche St. 
Peter und Paul, Friedhof des Mittelalters und der frühen Neuzeit" sowie westlich von 
Wettringen das kartierte Bodendenkmal D-5-6726-0026 "Siedlung vor- und 
frühgeschichtlicher Zeitstellung". 
 

Baudenkmale sind nördlich angrenzend folgende kartiert: 
D-5-71-222-1: Pfarrkirche, evangelische Kirche, Chorturmkirche 
D-5-71-222-1: Friedhof, syn. Gottesacker, syn. Kirchhof, syn. Begräbnisplatz 
D-5-71-222-1: Friedhofstor 
D-5-71-222-2: Ehem. Schulhaus 
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D-5-71-222-3: Wohnstallhaus, syn. Wohnwirtschaftsgebäude 
D-5-71-222-3: Gartentor, syn. Toreinfahrt 
D-5-71-222-4: Evang.-Luth. Pfarrhaus 
D-5-71-222-5: Wohnstallhaus, syn. Wohnwirtschaftsgebäude 
 

Diese werden von den Planungen nicht beeinträchtigt. 
 

8. Umweltprüfung, Eingriffsregelung nach den BNatSchG 
Im beschleunigten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, vom 
Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 BauGB, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind sowie von der zusammenfassenden 
Erklärung nach Abs. 5 Satz 3 und §10 Abs. 4, abgesehen; § 4c BauGB wird nicht 
angewandt. 
 

Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, da die Eingriffe bereits vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren (§ 13a Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 1a Abs. 3 Satz 6 
BauGB) 
 

Zur Prüfung, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten sowie der 
"Verantwortungsarten" nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG durch das Vorhaben erfüllt 
werden, wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) durchgeführt und die 
baubedingten, anlagebedingten sowie die betriebsbedingten Wirkprozesse untersucht. Die 
in der saP dargestellten Maßnahmen zur Vermeidung wurden in die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes übernommen. 
 

M1: Beginn der Erschließungs- und Bauarbeiten im Zeitpunkt Beendigung der Brutzeit ab 
Anfang September bis Ende Februar. Auf nachfolgende Vergrämungsmaßnahmen kann hier 
verzichtet werden, da keine Bodenbrüter hier festgestellt wurden und auch in naher Zukunft 
keine brüten werden. Dieser Punkt entfällt wenn keine Baumfällarbeiten stattfinden! 
M2: Grundsätzlich sollten für Arthropoden wie auch Amphibien nicht überwindbaren 
Barrieren bzw. Fallgruben, zu vermeiden. 
M3: Erhalt der drei Streuobstbäume an der Grüber Straße am Südrand (mit Einzelscheune) 
des Baugebietes. 
 

Es  müssen  keine  Maßnahmen  zur  Sicherung  der  kontinuierlichen  ökologischen  
Funktionalität (CEF-Maßnahmen) durchgeführt werden, um Beeinträchtigungen lokaler 
Populationen zu vermeiden 

 
Abbildung 6: kartierte Biotope 
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Östlich angrenzend an das Plangebiet befindet sich folgendes kartierte Biotop: 
 

6726-1029-009: Streuobstbestände am Ortsrand bzw. innerhalb von Wettringen 
Streuobstbestände in ebener bzw. flach geneigter Lage in intensiv genutztem Umfeld (Äcker, 
Intensivwiesen, Bebauung). V.a. aus alten, totholzreichen Apfelbäumen, teils auch mit 
vermehrt Zwetschge oder Birne. Neben großen Bäumen kommen auch mittelgroße oder kleine 
Bäume vor. In fast allen Teilflächen befinden sich Lücken im Bestand. In einzelnen Teilflächen, 
v.a. TF 9, wurden bereits junge Bäume nachgepflanzt. Unterwuchs nährstoffreich mit 
Mahdnutzung, nur in TF 2 teilweise auch brachliegende Bereiche. In TF 1 und T8 wurde Holz 
gelagert, in TF 1 auch landwirtschaftliche Maschinen. Mehrere Teilflächen sind eingezäunt und 
konnten nicht betreten werden (TF 1, 2, 4, 10). 
 

Dieses ist von den Planungen nicht beeinträchtigt 
Das Plangebiet befindet sich außerhalb des Landschaftsschutzgebietes des Naturparks 
Frankenhöhe (ehemalige Schutzzone). 
 

Natura 2000-Gebiete 
Die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Erhaltungsziele und der Schutzzweck 
der Natura 2000-Gebiete im Sinne des BNatSchG werden durch die Planung nicht 
beeinträchtigt.  
 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Flächen gemäß der Flora-Fauna-
Habitat-(FFH)-Richtline bzw. der Europäische Vogelschutzgebiete (SPA) vorhanden. 
Südöstlich von Wettringen befindet sich das FFH-Gebiet "Klosterberg und Gailnauer Berg" 
(6727-371.01). Schutzzweck und Erhaltungsziele werden durch die vorgesehene 
Innenverdichtung nicht beeinträchtigt oder berührt. 
 

 
  Abbildung 4: Natura 2000-Schutzgebiete 
 

9. Realisierung der Planung 
Die Gemeinde Wettringen plant die Erschließung des Wohnbaugebietes im 
Frühjahr/Sommer  2018 
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